
Inhalt

Öffentliche Bekanntmachungen
• Offenlegung der Ausbaupläne für

den geplanten Ausbau der Roxeler
Straße

• Umlegungsverfahren U 10:
Grevener Straße / Steinfurter
Straße / York-Ring 

• Anmeldung zu den städt. weiter-
führenden Schulen 

• Bekanntmachung des Beteili-
gungsberichtes 2006 der Stadt
Münster 

• Versteigerung von Fundsachen

• Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH
Änderungen im Aufsichtsrat 

• Einladung zur Jagdgenossen-
schaftsversammlung 

Amtsblatt Nr. 1 vom 18. 1. 2008     1

51. Jahrgang – Nr. 1 – 18. Januar 2008 – Postverlagsort 48127 Münster – H 1208 B

können zur gleichen Zeit auch in der Be-
zirksverwaltung West in Roxel, Schel-
menstiege 1, eingesehen werden. Wäh-
rend der Offenlegung können zu den ge-
planten Maßnahmen Anregungen schrift-
lich oder zur Niederschrift vorgebracht
werden.

Münster, den 8. Januar 2008

Der Oberbürgermeister
I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Umlegungsverfahren U 10:
Grevener Straße / Steinfurter
Straße / York-Ring

Im Umlegungsverfahren U 10: Grevener
Straße / Steinfurter Straße / York-Ring
hat der Umlegungsausschuss der Stadt
Münster am 10. 1. 2008 folgenden Be-
schluss gefasst:

Nach § 52 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) werden die Grundstücke 

• York Ring 18, Gemarkung Münster, 
Flur 71, Flurstücke 87 und 456, 
ON 32.1 – 32.28, und

• York Ring, Gemarkung Münster, 
Flur 71, Flurstück 645, ON 1.3, 

aus dem Umlegungsgebiet ausgenom-
men.

Begründung:

Das Grundstück York-Ring 18 ist er-
schlossen und entsprechend den Fest-
setzungen des Bebauungsplans Nr. 379
Grevener Straße/Steinfurter Straße/York-
Ring endgültig bebaut. Von einer Zutei-
lung des Grundstücks Flurstück 645 an
das Grundstück York-Ring 18 wird abge-
sehen. Auf dem Grundstück Flurstück
645 liegen Leitungen der Stadtwerke
(Strom und Fernwärme) und der Telekom.
Ferner befinden sich auf dem Grund-
stück Verteilerkästen der o.g. Unter-
nehmen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Offenlegung der Ausbaupläne für
den geplanten Ausbau der Roxeler
Straße
Die Stadt Münster plant, die Roxeler
Straße im Bereich zwischen den Straßen
Im Seihof / Dorffeldstraße und der Schel-
menstiege auszubauen. Auf der nördli-
chen Straßenseite soll erstmalig ein Geh-
und Radweg für Fußgänger und Radfah-
rer erstellt werden. Außerdem ist vorge-
sehen, die Fahrbahn und den vorhande-
nen südlichen Gehweg verbessert auszu-
bauen, wobei gleichzeitig auf der südli-
chen Straßenseite erstmalig ein auf einer
Hochbordanlage geführter Radweg ange-
legt werden soll. Zusätzlich ist geplant,
die Bushaltestellen in dem oben genann-
ten Abschnitt zu verbessern. 

Die Umgestaltung bezieht sich auf die
Straßenflächen, die in dem Übersichts-
plan Nr. 1 dargestellt sind. Der Über-
sichtsplan ist Bestandteil dieser Bekannt-
machung. 

Entsprechend der „Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen nach § 8 Kommu-
nalabgabengesetz für Straßenbaumaß-
nahmen der Stadt Münster” haben sich
die Anlieger an den Kosten der Baumaß-
nahmen zu beteiligen. Die Verteilung der
Kosten erstreckt sich auf die Anlieger in
dem grau dargestellten Abrechnungsge-
biet.

Die Roxeler Straße wird als Hauptver-
kehrsstraße eingestuft. Diese Einstufung
der Straßenart richtet sich nach § 3 Abs.
3 Buchstabe c der „Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen nach § 8 Kommu-
nalabgabengesetz für Straßenbaumaß-
nahmen der Stadt Münster” vom 15. 12.
1978 in der zur Zeit geltenden Fassung.

Der Ausbauplan und der Plan mit der Dar-
stellung des vorläufigen Abrechnungsge-
bietes liegen in der Zeit vom 21. Januar
2008 bis zum 22. Februar 2008 während
der Dienststunden bei der Stadtverwal-
tung Münster, Kundenzentrum Planen -
Bauen  - Umwelt, Stadthaus 3, Albers-
loher Weg 33, öffentlich aus. Die Pläne
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Um das Umlegungsverfahren nicht zu
erschweren wird in dem Bereich eine
Grundstücksneuordnung nicht weiter
verfolgt. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Beteiligten können gegen diesen
Beschluss Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung stellen. Über den Antrag ent-
scheidet das Landgericht Arnsberg,
Kammer für Baulandsachen. Wer vor
dem Landgericht Anträge zur Hauptsa-
che stellen will, muss sich durch eine
Rechtsanwaltschaft vertreten lassen.

Der Antrag ist innerhalb von sechs Wo-
chen, nachdem dieser Beschluss be-
kannt gemacht worden ist, schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Geschäfts-
stelle des Umlegungsausschusses der
Stadt Münster (Postanschrift: Umle-
gungsausschuss der Stadt Münster,
48127 Münster, Hausanschrift: Stadt-
haus 3, Albersloher Weg 33, 48155
Münster) zu erklären. Die öffentliche
Bekanntmachung ist mit Ablauf des
Erscheinungstages des Amtsblattes voll-
zogen.

Der Antrag soll die Erklärung enthalten,
inwieweit der Beschluss angefochten

wird und einen bestimmten Antrag ent-
halten. Er soll die Gründe sowie die
Tatsachen und Beweismittel angeben,
die zur Rechtfertigung des Antrages die-
nen.

Der Nachtbriefkasten befindet sich am
Stadthaus 1, Eingang Klemensstraße.

Wird die Frist durch das Verschulden
einer bevollmächtigten oder vertretenden
Person versäumt, so wird deren Verschul-
den den vertretenen Beteiligten zuge-
rechnet.

Münster, den 10. Januar 2008
I. V.

L. S.

Dr. Klein
stellvertretender Vorsitzender 

Anmeldung zu den städt. weiter-
führenden Schulen

1. Städtische Hauptschulen, Real-
schulen, Gymnasien

Anmeldungen zu den städtischen
Hauptschulen, Realschulen und
Gymnasien für das Schuljahr
2008/2009 werden in der Zeit vom
11. 2. bis 15. 2. 2008 in den
Sekretariaten der Schulen während
folgender Zeiten entgegengenom-
men:

Montag, 11. 2. bis Freitag, 15. 2. 2008
vormittags von 9 Uhr bis 12  Uhr

und außerdem 

Montag, 11. 2., Mittwoch, 13. 2. und
Freitag, 15. 2. 2008
nachmittags von 16 Uhr bis 18  Uhr.

Zur Anmeldung zu den weiterführen-
den Schulen sind die Geburtsurkunde
oder das Familienstammbuch, das
letzte Zeugnis der Grundschule im
Original und das vollständig ausge-
füllte Anmeldeformular vorzulegen.

Die Erziehungsberechtigten der Schü-
lerinnen und Schüler, die eine Grund-
schule in der Stadt Münster besu-
chen, erhalten das vorbereitete An-
meldeformular durch die Grundschu-
le. Für die Anmeldung der auswärti-
gen Schüler/innen werden in den wei-
terführenden Schulen Formulare zur
Anmeldung bereitgehalten.

Eltern, die ihre Kinder an der Friedens-
schule -Bischöfliche Gesamtschule-
oder an einem der drei bischöflichen
Gymnasien angemeldet haben, wer-
den rechtzeitig vor Beginn des An-
meldeverfahrens zu den weiterführen-
den Schulen der Stadt Münster durch
die jeweilige Schule über die Aufnah-
me informiert.

Übersichtsplan Nr. 1



2. Aufnahme in die differenzierte Ober-
stufe der städtischen Gymnasien

Es können folgende Schülerinnen und
Schüler mit der für die Oberstufe der
Gymnasien notwendigen Qualifikation
aufgenommen werden:

- Absolventen der Klasse 10, Typ B,
der Hauptschulen,

- Absolventen der Realschulen,
- Absolventen der beruflichen Schu-

len, die die Fachoberschulreife ver-
mitteln.

Die Anmeldungen sind direkt an die
Gymnasien zu richten und werden
dort in der Zeit von

Montag, 11. 2. bis Freitag, 15. 2. 2008

zu den bereits genannten Uhrzeiten
entgegengenommen.

Münster, den 13. Dezember 2007

Der Oberbürgermeister
I. V.

Dr. Hanke
Stadträtin 

Bekanntmachung des Beteiligungs-
berichtes 2006 der Stadt Münster

Der Rat der Stadt Münster hat den Betei-
ligungsbericht 2006 am 12. 12. 2007 zur
Kenntnis genommen.

Der Bericht über die städtischen Betei-
ligungen an Unternehmen und Einrich-
tungen in der Rechtsform des privaten
Rechts umfasst unter anderem Angaben
über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
der Beteiligungen, die Beteiligungsver-
hältnisse, die Zusammensetzung der Ge-
sellschaftsorgane und die wirtschaftli-
chen Eckdaten der Jahresabschlüsse
2006.

Der Beteiligungsbericht ist den Einwoh-
nern gem. § 117 Abs. 2 Gemeindeord-
nung NW zur Kenntnis zu bringen. Er
liegt dafür zur Einsichtnahme in der
Münster-Information, Heinrich-Brüning-
Straße 9, sowie in der Stadtbücherei aus.
In der Münster-Information kann der Be-
teiligungsbericht gegen eine Schutz-
gebühr von 1 € erworben werden.

Münster, den 19. Dezember 2007

Dr. Berthold Tillmann
Oberbürgermeister

Versteigerung von Fundsachen

Am Freitag, den 7. 3. 2008, werden in
der Auktionshalle auf dem Gelände der
Halle Münsterland die gem. § 976 BGB
in das Eigentum der Stadt Münster über-
gegangenen Fundsachen meistbietend
öffentlich, jedoch nicht unter Taxwert,
gegen Barzahlung versteigert, und zwar

a) um 9 Uhr
Armbanduhren, Schmuck, Geld-
börsen, Taschen, Schirme

b) anschließend Fahrräder

Parkmöglichkeiten befinden sich an der
Halle Münsterland. 

Das Fundbüro ist am Versteigerungs-
tag geöffnet.

Die  Fundfahrradstation ist am Ver-
steigerungstag geschlossen.

Münster, den 14. Januar 2008

Der Oberbürgermeister
I. A.

Meyer

Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH
Änderungen im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat unsere Unternehmens
haben sich folgende Änderungen ergeben:

neu eingetreten:

Mitglied
Ratsherr Florian Steinforth

ausgeschieden:

Mitglied
Ratsherr Markus Funk

Münster, den 8. Januar 2008

Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH

Nottenkemper

Einladung zur Jagdgenossen-
schaftsversammlung

Am 5., 12., 26. und 28. März 2008 finden
folgende Jagdgenossenschaftsversamm-
lungen statt, zu denen hiermit eingeladen
wird:

Münster-Nienberge I - Uhlenbrock - 
am 5. März 2008 um 20 Uhr in der Gast-
stätte Haus Berger, Isolde-Kurz-Str. 111,
Münster-Nienberge

Münster-Nienberge II - Häger - 
am 12. März 2008 um 20 Uhr im Bauern-
hofcafé Schulze Relau, Heidegrund 81,
Münster-Kinderhaus

Münster-Nienberge III - Dorfbauerschaft -
am 26. März 2008 um 20 Uhr in der Gast-
stätte Haus Berger, Isolde-Kurz-Str. 111,
Münster-Nienberge

Münster-Nienberge IV - Schonebeck - 
am 28. März 2008 um 20 Uhr in der Gast-
stätte Haus Berger, Isolde-Kurz-Str. 111,
Münster-Nienberge

Tagesordnungspunkte jeweils:

1. Begrüßung

2. Genehmigung des Protokolls der
Versammlungen von 2007

3. Kassenbericht und Entlastung des
Vorstandes und des Kassenführers

4. Neuwahl der Rechnungsprüfer

5. Beratung und Beschlussfassung über
den Haushaltsplan 2008/2009 und
die Verwendung des Reinertrages

6. Verschiedenes

Der Haushaltsplan 2008/2009 und der
Beschluss über die Verwendung des
Reinertrages liegen vom 31. März 2008
bis zum 5. April 2008 beim Schriftführer 
E. Ashoff, Am Wall 3, 48161 Münster aus.
Tel. Voranmeldung unter 02533/1616 
ist zweckdienlich.

Münster, den 5. Januar 2008

Die Vorsitzenden der
Jagdgenossenschaften
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